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Tierseuchenverfügung Nr. 1/24 
(Allgemeinverfügung) 

zur Festlegung eines Sperrbezirks nach § 10 der Bienenseuchen-Verordnung 
mit Anordnung der sofortigen Vollziehung 

 
Im Ortsteil Scherfede der Stadt Warburg ist der Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut 
der Bienen am 05.04.2024 amtlich festgestellt worden. 
 
Zum Schutz vor den von der Amerikanischen Faulbrut der Bienen ausgehenden 
Gefahren treffe ich folgende Anordnungen: 
 

1. In Scherfede wird nach § 10 der Bienenseuchen-Verordnung ein Sperrbezirk 
festgelegt. Die Grenzen dieses Sperrbezirks werden auf der Basis der 
Koordinaten 32502036 / 5708016 mit 1 Kilometer Radius festgelegt und sind in 
der folgenden Karte, die Bestandteil dieser Verfügung ist, eingezeichnet: 
 

 
 
 

Sperrbezirk 1/24 
 

Amerikanische 
Faulbrut der 
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Kreis Höxter 



2. Der Besitzer von Bienenvölkern im Sperrbezirk hat dem Kreis Höxter, Abteilung 
Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung, Moltkestr. 12, 37671 Höxter, 
(Tel.: 05271/965-2304, E-Mail: veterinär-lebensmittel@kreis-hoexter.de) 
spätestens bis zum 12.04.2024 folgende Angaben zu machen: Name, 
Anschrift, Erreichbarkeit, Standort und Anzahl der Bienenvölker. 

3. Diese Tierseuchenverfügung ergeht unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG NRW.  

4. Diese Tierseuchenverfügung tritt mit dem auf die Bekanntmachung folgenden 
Tag in Kraft.  

5. Die sofortige Vollziehung meiner Anordnungen zu Nr. 1 – 2 wird hiermit nach      
§  80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO im besonderen öffentlichen Interesse angeordnet, 
soweit die aufschiebende Wirkung nicht bereits nach § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 
VwGO i. V. m. § 37 Tiergesundheitsgesetz entfällt. . 

 
Rechtsgrundlagen: 
 
 §§ 5b und 10 der Bienenseuchen-Verordnung vom 03.11.2004 (BGBl. I S. 2738), 
 § 1 der Verordnung über Zuständigkeiten auf den Gebieten der Tiergesundheit, 

Tierseuchenbekämpfung und Beseitigung tierischer Nebenprodukte sowie zur 
Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass von Tierseuchenverordnungen vom 
27. Februar 1996 (GV NRW S. 104) 

 § 80 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19.03.1991 (BGBl I S. 686) 

 
Begründung: 
 
Bei der Amerikanischen Faulbrut handelt es sich um eine anzeigepflichtige Tierseuche, 
die für den Menschen zwar eine ungefährliche, bakterielle Krankheit darstellt, sich aber 
schnell von Bienenvolk zu Bienenvolk verbreiten und dabei Tierverluste zur Folge 
haben kann. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn starke, gesunde Bienen bei 
geschwächten und kranken Bienenvölkern einfallen und deren infizierten Honig rauben.  
Bei diesem Vorgehen kommt es dazu, dass die Bienen die krankmachenden Bakterien-
Sporen in ihren eigenen Bienenstock einschleppen. In seiner Sporenform kann der 
Erreger in der Umwelt über eine lange Zeit überleben. Zudem kann es zu einer 
Übertragung durch den Imker durch infizierte Gerätschaften kommen. Befallen wird die 
Bienenbrut, die sich in einer mit einem Wachsdeckel verschlossene Brutzelle befindet.  
 
Die Festlegung eines Sperrbezirks nach § 10 Abs. 1 der Bienenseuchen-Verordnung zu 
Nr. 1 sowie die Anordnung der Anzeige von Bienenvölkern im Sperrbezirk nach Nr. 2 ist 
geeignet aber auch erforderlich, um die nach § 11 der Bienenseuchenverordnung 
vorgeschriebenen Schutzmaßregeln in Kraft treten zu lassen und eine 
Weiterverbreitung der Amerikanischen Faulbrut der Bienen damit möglichst zu 
verhindern. 
 
Andere geeignete Maßnahmen als die angeordneten sind nicht ersichtlich bzw. können 
nach den tierseuchenrechtlichen Vorschriften nicht gefordert werden.  
 
Der Vorbehalt des Widerrufs ist erforderlich, um insbesondere bei Änderung der 
Seuchenlage die Grenzen des Sperrbezirks entsprechend anpassen zu können. 
 
Anordnung der sofortigen Vollziehung: 



 
Durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung nach § 80 Abs. 2 Ziffer 4 VwGO entfällt 
die aufschiebende Wirkung der Klage. 
 
Es besteht ein besonderes öffentliches Interesse, dass die Festlegung des Sperrbezirks 
nach Nr. 1 sowie die Anzeigepflicht zu Nr. 2 schnellstmöglich wirksam werden. 
 
Aus Gründen einer effektiven Tierseuchenbekämpfung ist es unbedingt erforderlich, 
dass schnellstmöglich ein Sperrbezirk nach § 10 Bienenseuchenverordnung festgelegt 
wird und damit die in § 11 der Bienenseuchen-Verordnung bezeichneten und mit in 
Kraft treten dieser Tierseuchenverfügung für den Sperrbezirk unmittelbar geltenden 
Schutzmaßregeln wie z. B. Verbringungsverbote wirksam werden. Käme es hierbei zu 
einer zeitlichen Verzögerung, würde durch das entsprechend spätere Wirksamwerden 
der vorgeschriebenen Schutzmaßregeln die Verbreitung der Amerikanischen Faulbrut 
der Bienen begünstigt oder könnte eine bereits stattgefundene Verschleppung erst 
verspätet erkannt werden.  
 
Bei einer effektiven Tierseuchenbekämpfung überwiegt das besondere öffentliche 
Interesse darin, dass auch während eines eventuellen Klageverfahrens erforderliche 
Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen durchgeführt werden können.  
 
Das Interesse der Bienenhalter muss hinter diesem besonderen öffentlichen Interesse 
zurückstehen. 
 
Hinweise: 
 
Innerhalb des Sperrbezirks  
 
1. sind alle Bienenvölker und Bienenstände unverzüglich auf Amerikanische Faulbrut 

amtstierärztlich zu untersuchen; diese Untersuchung ist frühestens zwei Monate, 
spätestens neun Monate nach der Tötung oder Behandlung der an der Seuche 
erkrankten Bienenvölker des verseuchten Bienenstandes zu wiederholen, 
 

2. dürfen bewegliche Bienenstände nicht von ihrem Standort entfernt werden, 
 

3. dürfen Bienenvölker, lebende oder tote Bienen, Waben, Wabenteile, Wabenabfälle, 
Wachs, Honig, Futtervorräte, Bienenwohnungen und benutzte Gerätschaften nicht 
aus den Bienenständen entfernt werden und 

 
4. dürfen Bienenvölker oder Bienen nicht in den Sperrbezirk verbracht werden. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann vor dem Verwaltungsgericht Minden, Königswall 

8, 32423 Minden innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 

Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Gerichts Klage erhoben 

werden.  

 

 



Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt werden sollte, 

würde dessen Verschulden dem Kläger zugerechnet werden.  

 

Eine Klage gegen diese Verfügung hat nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 

Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung. Auf Ihren Antrag kann das 

Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden nach § 80 Abs. 5 

Verwaltungsgerichtsordnung die aufschiebende Wirkung der Klage aber ganz oder 

teilweise wiederherstellen. 

 
 
Höxter, den 05.04.2024 
 
Im Auftrag 
 

 
 
 
 

Dr. Jens Tschachtschal 
Leitender Kreisveterinärdirektor 


